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Einleitung 
Einleitung 

In den Jahren 2006 bis 2010 verhängte die Europäische Kommission Geldbu-
ßen in Höhe von insgesamt mehr als 12 Milliarden Euro1 wegen Zuwider-
handlungen gegen das Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen 
und Verhaltensweisen des Art. 81 EGV bzw. des heutigen Art. 101 AEUV. 
Die gegenüber den betroffenen Unternehmen festgesetzten Geldbußen belie-
fen sich dabei nicht selten auf bis zu dreistellige Millionenbeträge mit einem 
derzeitigen Rekordbußgeld in Höhe von 896 Millionen Euro gegen einen ein-
zelnen Kartellbeteiligten2. Die in den letzten Jahren zu beobachtende Ent-
wicklung der Bußgeldpolitik zeigt, dass die Feststellung eines Verstoßes ge-
gen das unionsrechtliche Kartellverbot durch die Europäische Kommission 
für die beteiligten Unternehmen erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen 
kann. 

Auf der anderen Seite stehen die enormen wirtschaftlichen Schäden, die 
durch Kartelle entstehen und die eine effektive Verfolgung der Kartellrechts-
verstöße erforderlich machen. Das Hauptproblem liegt dabei regelmäßig in 
der Aufdeckung der im Verborgenen getroffenen Absprachen. Die Europäi-
sche Kommission verfügt hierfür über umfassende Ermittlungsbefugnisse, die 
in Art. 17 bis 22 der Kartellverfahrensverordnung Nr. 1/20033 geregelt sind. 
Darüber hinaus wurde durch die Kronzeugenmitteilung der Kommission für 
die beteiligten Unternehmen ein Anreiz geschaffen, an der Aufklärung der 
verbotenen Absprachen mitzuwirken und so einen Erlass oder eine Ermäßi-
gung ihrer eigenen Geldbuße zu erreichen.4 Auf diese Weise sollte die Aufde-
ckung und Verfolgung verbotener Verhaltensweisen erleichtert werden. 

                                                 
1 Entnommen aus den Berichten der Kommission über die Wettbewerbspolitik 2006 

bis 2010, KOM(2007) 358 endg., KOM(2008) 368 endg., KOM(2009) 374 endg., 
KOM(2010) 282 endg., KOM(2011) 328 endg., abrufbar im Internet: http://ec.europa.eu/ 
competition/publications/annual_report/index.html (Stand: 21.05.2013).  

2 Siehe die Pressemitteilung der Kommission vom 12.11.2008, IP/08/1685 (Autoglas-
herstellerkartell). 

3 Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung 
der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln, ABl. 2003 
L 1/1. 

4 Vgl. Mitteilung der Kommission über den Erlass und die Ermäßigung von Geldbu-
ßen in Kartellsachen, ABl. 2006 C 298/17, Erwägungsgrund (3). 
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Die Schwierigkeiten der Aufdeckung und des Nachweises von Zuwider-
handlungen gegen das Kartellverbot dürfen jedoch nicht dazu führen, dass 
Kommissionsbeschlüsse auf unsicherer Tatsachengrundlage basieren oder 
Verfahrens- und Verteidigungsrechte der Unternehmen im Ermittlungsverfah-
ren der Kommission verletzt werden. Es ist die Aufgabe des Gerichtshofs der 
Europäischen Union, in diesen Fällen Rechtsschutz zu gewähren.  

In der Tat wurde und wird in zahlreichen Fällen Klage beim Gericht der 
Europäischen Union (im Folgenden: EuG) eingereicht, um die 
Nichtigerklärung des Kommissionsbeschlusses oder zumindest eine Herabset-
zung der verhängten Geldbuße zu erreichen. Die meisten dieser Klagen stüt-
zen sich darauf, dass Verteidigungsrechte der Unternehmen im Kartellverfah-
ren verletzt wurden, was sich im Ergebnis auf die Zulässigkeit oder jedenfalls 
den Beweiswert der verwendeten Beweismittel auswirken kann. Darüber hin-
aus wird regelmäßig vorgebracht, dass die Kommission von falschen Tatsa-
chen ausgegangen sei bzw. einen nur unzureichenden Nachweis der vorge-
worfenen Zuwiderhandlung erbracht habe.5  

Das EuG ist daher in Kartellsachen in besonderem Maße als Tatsachenin-
stanz gefordert. Dies gilt umso mehr, als kartellrechtlichen Beschlüssen der 
Kommission regelmäßig hochkomplexe Sachverhalte zugrunde liegen, was 
bereits im Errichtungsbeschluss des EuG zum Ausdruck kommt, in welchem 
es heißt:  

„Für Klagen, deren Entscheidung eine eingehende Prüfung komplexer Sachverhalte e r-
fordert, ist die Einführung zweier Rechtszüge geeignet, den Rechtsschutz des einzelnen 
zu verbessern. […] Es ist daher erforderlich, […] dem Gericht die Zuständigkeit im er s-
ten Rechtszug für bestimmte Gruppen von Klagen zu übertragen, die häufig eine Prüfung 
komplexer Sachverhalte erfordern, nämlich […] für Klagen von natürlichen oder juristi-
schen Personen in Wettbewerbssachen […].“6  

Generalanwalt Vesterdorf führte hierzu 1991 in seinen Schlussanträgen zu 
den Polypropylenfällen aus: 

„[G]erade in der Errichtung des Gerichts als erster und letzter Tatsacheninstanz in den 
anhängigen Rechtssachen [liegt] die Aufforderung zu einer intensiven Prüfung […], ob 
die Beweisgrundlage der Kommission die angefochtene Entscheidung trägt.“7 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der praktisch überaus bedeutsamen 
Frage, ob das EuG dieser „Aufforderung“ zur intensiven Kontrolle der Tatsa-
chenfeststellungen und der Beweisführung der Kommission in ausreichendem 

                                                 
5 Vgl. Harding/Gibbs, ELRev 2005, 349 (351). 
6 Beschluss des Rates vom 24. Oktober 1988 zur Errichtung eines Gerichts erster In-

stanz der Europäischen Gemeinschaften (88/591/EGKS, EWG, Euratom), ABl. 1988 
L 319/1. 

7 GA Vesterdorf, Schlussanträge zu EuG, Rs. T-1/89, Rhône-Poulenc/Kommission, 
Slg. 1991, II-867 (908). 
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Maße nachkommt. Darüber hinaus soll eine zusammenhängende Studie des 
geltenden Beweisrechts in Kartellsachen erstellt werden. In diesem Zusam-
menhang sind die Verfahrens- und Verteidigungsrechte der betroffenen Un-
ternehmen von besonderer Bedeutung. Während sich diese lange Zeit aus-
schließlich aus den von der Rechtsprechung entwickelten allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen ergaben, ist mit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 
am 1. Dezember 2009 eine entscheidende Änderung im Grundrechtsschutz 
der Europäischen Union eingetreten. Gemäß Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 EUV steht 
die Europäische Grundrechtecharta8 nun im Rang von Unionsprimärrecht. Die 
damit endlich rechtsverbindlichen Chartagrundrechte haben gemäß Art. 52 
Abs. 3 GRCh mindestens die gleiche Bedeutung und Tragweite wie die ent-
sprechenden Rechte der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK). 
Darüber hinaus sieht Art. 6 Abs. 2 EUV den Beitritt der Union zur EMRK 
vor. Den Konventionsrechten kommt also eine grundlegend neue und ent-
scheidende Bedeutung in der Unionsrechtsordnung zu. Die alte Diskussion 
über die Qualifizierung des EU-Kartellverfahrens als Strafverfahren im Sinn 
der EMRK hat damit neue Aktualität und Relevanz gewonnen. Ausgehend 
von dieser Einordnungsfrage stellen die Gewährleistungen der EMRK den 
zentralen Maßstab der vorliegenden Arbeit dar, an welchem die unionsge-
richtliche Kontrolle der Tatsachenfeststellungen und der Beweisführung der 
Kommission gemessen wird. 
 
Die bisherige Literatur konzentriert sich in diesem Zusammenhang primär auf 
die Reichweite der Verfahrens- und Verteidigungsrechte der betroffenen Un-
ternehmen im Kommissionsverfahren,9 ohne näher auf die damit verbundenen 
Auswirkungen auf die gerichtliche Tatsachenkontrolle und die Beweisführung 
einzugehen. Allein die Prüfungsdichte war wiederholt Gegenstand wissen-
schaftlicher Abhandlungen,10 allerdings hier wiederum ohne Thematisierung 
des Einflusses der Verfahrensrechte der EMRK. Darüber hinaus existieren 

                                                 
8 Charta der Grundrechte der Europäischen Union vom 7. Dezember 2000 in der am 

12. Dezember 2007 angepassten Fassung, ABl. 2007 C 303/1. 
9 Siehe etwa Weiß, Die Verteidigungsrechte im EG-Kartellverfahren, 1996; Mader, 

Verteidigungsrechte im europäischen Gemeinschaftsverwaltungsverfahren, 2006; König, 
Das europäische Verwaltungssanktionsrecht und die Anwendung strafrechtlicher Rechts-
grundsätze, 2009; Schubert, Legal privilege und Nemo tenetur im reformierten europäi-
schen Kartellermittlungsverfahren der VO 1/2003, 2009; Pascu, Dan Virgil, Die Vertei-
digungsrechte der Unternehmen im europäischen Kartellverfahren, 2010; Pascu, Octa-
vian Gabriel, Strafrechtliche Fundamentalprinzipien im Gemeinschaftsrecht: unter be-
sonderer Berücksichtigung des Kartellordnungswidrigkeitenrechts, 2010.  

10 Rausch, Die Kontrolle von Tatsachenfeststellungen und -würdigungen durch den 
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften, 1994; Kröninger, Gerichtlicher Rechts-
schutz und Kontrolldichte in der EG-Fusionskontrolle, 2001; Fritzsche, Ermessen und 
institutionelles Gleichgewicht, 2008. 
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zwar einige ältere und eher allgemein gehaltene Werke zu Fragen der Tatsa-
chenermittlung und des Beweisrechts vor dem Gerichtshof der Europäischen 
Union.11 Bisher fehlt allerdings eine zusammenhängende Darstellung, die 
Fragen der gerichtlichen Tatsachenkontrolle und des Beweisrechts in Kartell-
sachen mit einer Untersuchung der Verfahrens- und Verteidigungsrechte der 
Unternehmen unter Berücksichtigung der seit Inkrafttreten des Vertrags von 
Lissabon eingetretenen grundrechtlichen Änderungen verknüft. Die vorlie-
gende Arbeit will diese Lücke schließen.  

Die angesichts der Breite des Themas notwendige Begrenzung auf einen 
Teilbereich des Wettbewerbsrechts der Union, nämlich Zuwiderhandlungen 
gegen Art. 101 AEUV, ist aus mehreren Gründen angemessen: So ergeben 
sich Schwierigkeiten der Sachverhaltsaufklärung und Beweisführung primär 
in Bezug auf geheime Kartellabsprachen12 und weniger im Rahmen des Art. 
102 AEUV. Darüber hinaus unterscheidet sich das repressive Vorgehen der 
Kommission (also die Verfolgung bereits begangener Zuwiderhandlungen) 
unter der Kartellverfahrensverordnung Nr. 1/2003 grundlegend von ihrer 
Prognosetätigkeit im Rahmen der Fusionskontrollverordnung Nr. 139/200413. 
Insbesondere stellt sich die Frage der Anwendbarkeit strafverfahrensrechtli-
cher Prinzipien allein in Bezug auf ihr repressives, nicht aber auf ihr präventi-
ves Tätigwerden. 

 
Den Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung bildet die entscheidende 
Frage der Qualifizierung des Kartellverfahrens der Europäischen Kommission 
als Verwaltungs- oder Strafverfahren. Dabei wird zunächst auf die (bisherige) 
Rechtslage in der Union, sodann auf die Einordnung nach den Maßstäben der 
EMRK und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) ein-
gegangen. Im Anschluss werden die Implikationen der grundrechtlichen Än-
derungen durch den Vertrag von Lissabon genauer erläutert. 

Im 2. Kapitel folgt eine Darstellung des maßgeblichen Verfahrensrechts 
vor dem Gerichtshof der Europäischen Union. Zunächst werden die Klage- 
und Verfahrensarten erläutert, in deren Rahmen die Tatsachenfeststellungen 
oder die Beweisführung der Kommissionsbeschlüsse überprüft werden kön-
nen. Darüber hinaus wird die gerichtliche Kontrolldichte erörtert. Das unions-
rechtliche System wird im Anschluss einem Vergleich mit den Vorgaben der 

                                                 
11 André, Beweisführung und Beweislast vor dem Europäischen Gerichtshof, 1966; 

König, Die Tatsachenermittlung im Verfahren vor dem Gerichtshof der Europäischen 
Gemeinschaften, 1972; Baumhof, Die Beweislast im Verfahren vor dem Europäischen 
Gerichtshof, 1996; Naumann, Beweislast im EU-Wirtschaftsrecht, 2006. 

12 Vgl. Scordamaglia, CompLRev Dec. 2010, 5 (7). 
13 Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle 

von Unternehmenszusammenschlüssen („EG-Fusionskontrollverordnung“), ABl. 2004 L 
24/1. 
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EMRK unterzogen. Dabei ist insbesondere zu untersuchen, ob und inwieweit 
die unionsrichterliche Überprüfung erstinstanzlicher Verwaltungsentschei-
dungen mit dem in Art. 6 Abs. 1 EMRK verankerten Recht auf Zugang zu 
einem unabhängigen und unparteiischen Gericht vereinbar ist. 

Im 2. Teil dieses Kapitels werden die für die Tatsachenermittlung bzw.               
-kontrolle maßgeblichen Verfahrensgrundsätze dargestellt. Von Bedeutung ist 
hier vor allem die Beantwortung der Frage, ob und inwieweit in Kartellsachen 
eine gerichtliche Befugnis oder sogar eine Pflicht zur Tatsachenermittlung 
von Amts wegen besteht. 

Das 3. Kapitel betrifft das eigentliche Beweisrecht in Kartellsachen. Unter-
sucht wird zunächst die Beweislastverteilung im Rahmen des Art. 101 AEUV. 
Im Anschluss daran folgt eine Darstellung der zulässigen Beweismittel sowie 
der aus den Verteidigungsrechten der Unternehmen im Kommissionsverfah-
ren abzuleitenden Verwertungsverbote. Zuletzt wird auf das im Kartellrecht 
geltende Beweismaß sowie auf die Beweiswürdigung eingegangen. 

Dabei werden in jedem dieser Teile zunächst das Unionsrecht und die 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union erläutert, bevor die 
Vorgaben der EMRK dargelegt und ihre Konsequenzen für die Beweisfüh-
rung im Unionskartellrecht untersucht werden. 

In einem Gesamtfazit werden die gewonnenen Erkenntnisse zusammenge-
fasst und die sich hieraus ergebenden Konsequenzen für das EU-Kartellrecht 
aufgezeigt. 



 

Kapitel 1 

Die Qualifizierung des Kartellverfahrens 
Kapitel 1: Die Qualifizierung des Kartellverfahrens 

Die Frage nach der Qualifizierung des EU-Kartellverfahrens, das heißt nach 
der Einordnung als Verwaltungs- oder Strafverfahren, ist seit langem Thema 
in der juristischen Diskussion. Zwar liegt dem formellen Rahmen nach offen-
sichtlich ein „Verwaltungsverfahren mit anschließender richterlicher Recht-
mäßigkeitskontrolle“14 vor. Die Qualifizierung nach materiellen Gesichts-
punkten ist jedoch weniger eindeutig. Grund hierfür ist die Befugnis der 
Kommission, nicht nur Zuwiderhandlungen gegen Art. 101 AEUV festzustel-
len sowie ihre Abstellung anzuordnen (vgl. Art. 7 Abs. 1 VO Nr. 1/2003), 
sondern auch Geldbußen festzusetzen (vgl. Art. 23 VO Nr. 1/2003). So kann 
sie insbesondere nach Art. 23 Abs. 2 S. 1 lit. a VO Nr. 1/2003 gegen Unter-
nehmen und Unternehmensvereinigungen Geldbußen verhängen, wenn diese 
vorsätzlich oder fahrlässig gegen Art. 101 AEUV verstoßen. Maßstab für die 
Festsetzung der Höhe der Geldbuße ist gemäß Art. 23 Abs. 3 VO Nr. 1/2003 
die Schwere und Dauer der Zuwiderhandlung, wobei Art. 23 Abs. 2 S. 2 VO 
Nr. 1/2003 als absolute Obergrenze 10 Prozent des jeweiligen im vorausge-
gangenen Geschäftsjahr erzielten Gesamtumsatzes bestimmt. Nähere Rege-
lungen sind allein in den Leitlinien der Kommission15 enthalten, die zu einer 
Selbstbeschränkung des der Kommission bei der Festsetzung von Geldbußen 
zustehenden weiten Ermessens führen16. 

Die Kommission hat von ihrer Befugnis zur Festsetzung von Geldbußen in 
Kartellrechtsfällen in den letzten Jahren in immer größerem Umfang Ge-

                                                 
14 So bereits GA Vesterdorf, Schlussanträge zu EuG, Rs. T-1/89, Rhône-

Poulenc/Kommission, Slg. 1991, II-867 (884 f.). 
15 Leitlinien für das Verfahren zur Festsetzung von Geldbußen gemäß Artikel 23 Ab-

satz 2 Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr. 1/2003, ABl. 2006 C 210/2; diese traten an 
die Stelle der Leitlinien für das Verfahren zur Festsetzung von Geldbußen, die gemäß 
Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung Nr. 17 und gemäß Artikel 65 Absatz 5 EGKS-
Vertrag festgesetzt werden, ABl. 1998 C 9/3. 

16 Vgl. EuG, verb. Rs. T-259/02 bis T-264/02 und T-271/02, Raiffeisen Zentralbank 
Österreich/Kommission, Slg. 2006, II-5169, Rn. 221 ff.; Rs. T-116/04, Wieland Werke/ 
Kommission, Slg. 2009, II-1087, Rn. 31; siehe auch Niggemann, in: Streinz, 
EUV/AEUV, KartVO nach Art. 103 AEUV Rn. 52; Nowak, in: Loewen-
heim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, VO 1/2003/EG, Art. 23 Rn. 29;  Sura, in: 
Langen/Bunte, Kartellrecht, Bd. 2, VO Nr. 1/2003, Art. 23 Rn. 42. 
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brauch gemacht. So verhängte sie, wie eingangs bereits erwähnt, in den Jah-
ren 2006 bis 2010 Geldbußen in Höhe von insgesamt mehr als 12 Milliarden 
Euro17. Demgegenüber wurden in demselben Zeitraum zwischen 2001 und 
2005 (also noch unter Geltung der alten Bußgeldleitlinien) Geldbußen in 
Höhe von insgesamt „nur“ knapp über 4,2 Milliarden Euro festgesetzt18. Der 
Gesamtbetrag hat sich also fast verdreifacht. Beispielhaft sollen an dieser 
Stelle einige der höchsten bisher verhängten Geldbußen genannt werden: 

Im Jahr 2001 setzte die Kommission die bis dahin höchste Geldbuße von 
insgesamt 855,2 Millionen Euro gegen ein Vitaminkartell fest, davon hatte 
Hoffmann-LaRoche als Anstifter 462 Millionen Euro zu tragen19. Im Jahr 
2007 wurden gegen ein Kartell für gasisolierte Schaltanlagen Geldbußen in 
Höhe von insgesamt mehr als 750 Millionen Euro verhängt, davon knapp 
396,6 Millionen Euro allein gegen Siemens Deutschland20. Im Fall eines Auf-
zugs- und Fahrtreppenkartells betrug die Gesamtgeldbuße sogar 992 Millio-
nen Euro mit einem Rekordbußgeld in Höhen von 479,7 Millionen Euro ge-
gen Thyssen-Krupp21. Ein Wachskartell wurde im Jahr 2008 mit einer Ge-
samtgeldbuße von 676 Millionen Euro belegt, das Unternehmen Sasol hatte 
davon 318 Millionen Euro zu tragen22. Den bisherigen „Höhepunkt“ stellt die 
gegen ein Autoglasherstellerkartell im Jahr 2008 verhängte Geldbuße von 
insgesamt 1,383 Milliarden Euro mit der bereits in der Einleitung erwähnten 
Rekordgeldbuße von 896 Millionen Euro gegen Saint-Gobain23 dar. Im Jahr 
2009 verhängte Geldbußen gegen E.ON und GDF Suez wegen Aufteilung der 
Gasmärkte betrugen jeweils 553 Millionen Euro24. In dieser Arbeit soll keine 
Studie über die Entwicklung der Kartellbußgelder in den letzten Jahren vorge-
legt werden.25 Die hier genannten Zahlen dienen vielmehr allein der Veran-
schaulichung, welche Beträge auf Grundlage der äußerst knappen Regelung 
der Verordnung Nr. 1/2003 mittlerweile erreicht werden. 

                                                 
17 Siehe die Berichte der Kommission über die Wettbewerbspolitik 2006 bis 2010, ab-

rufbar im Internet: <http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/index. 
html> (Stand: 21.05.2013). 

18 Siehe die Berichte der Kommission über die Wettbewerbspolitik 2001 bis 2005, ab-
rufbar im Internet: http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/index.html  
(Stand: 21.05.2012). 

19 Pressemitteilung der Kommission vom 21.11.2001, IP/01/1625. 
20 Pressemitteilung der Kommission vom 24.01.2007, IP/07/80. 
21 Pressemitteilung der Kommission vom 21.02.2007, IP/07/209. 
22 Pressemitteilung der Kommission vom 01.10.2008, IP/08/1434. 
23 Pressemitteilung der Kommission vom 12.11.2008, IP/08/1685. 
24 Pressemitteilung der Kommission vom 08.07.2009, IP/09/1099. 
25 Siehe dazu genauer etwa Connor, ECLRev 2011, 27 ff.; Schubert, Legal privilege 

und Nemo tenetur, S. 47 ff.; Schwarze/Bechtold/Bosch, Rechtsstaatliche Defizite im Kar-
tellrecht der EG, S. 8 ff. 
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Angesichts dieser Rekordbußgelder wurde die schon seit langem bestehen-
de Diskussion, ob kartellrechtliche Geldbußen als verwaltungsrechtliche 
Sanktionen, echte Kriminalstrafen oder jedenfalls strafähnliche Sanktionen 
anzusehen sind,26 wieder neu angeregt. So wird vorgebracht, dass das Kom-
missionsverfahren nun nicht mehr als Verwaltungsverfahren angesehen wer-
den könne, weshalb die strengeren für Strafverfahren geltenden Prinzipien der 
EMRK zur Anwendung kommen müssten.27 Zu diesen zählen das strafverfah-
rensrechtliche Fairnessgebot des Art. 6 Abs. 1 EMRK, die Unschuldsvermu-
tung des Art. 6 Abs. 2 EMRK, die Verteidigungsrechte des Art. 6 Abs. 3 
EMRK, der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Strafen des Art. 7 EMRK 
sowie der in Art. 4 des Protokolls Nr. 7 zur EMRK enthaltene „Ne bis in 
idem“ - Grundsatz. 

Für den vorliegenden Untersuchungsgegenstand ist allein Art. 6 EMRK re-
levant, dessen Gewährleistungen sich nicht nur auf die prozessualen Rechte 
der betroffenen Unternehmen, sondern auch auf die Tatsachenfeststellung und 
-kontrolle sowie die Beweiserhebung und -verwertung in Strafverfahren aus-
wirken können.28 Sind die Garantien des Art. 6 EMRK auf das Kartellverfah-
ren der Kommission anwendbar, so hat dies daher nicht nur Bedeutung für die 
Tatsachenfeststellung der Kommission selbst, sondern auch für die sich an-
schließende Kontrolle dieser Tatsachenfeststellungen durch das EuG. Ein 
Strafverfahren müsste höheren beweisrechtlichen Anforderungen genügen als 
ein Verwaltungsverfahren. Die Qualifizierung des Kartellverfahrens der 
Kommission bzw. der von ihr verhängten Geldbußen ist daher ganz entschei-
dend für die weitere Darstellung. 

Darüber hinaus hat die Diskussion um die Geltung strafverfahrensrechtli-
cher Garantien im Kartellverfahren, wie eingangs bereits angesprochen, durch 
das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon am 1. Dezember 2009 an prakti-
scher Relevanz gewonnen. Während der Streit bisher angesichts der fehlenden 
unmittelbaren Geltung der EMRK im Unionsrecht weitgehend theoretisch 
war, hat sich dies nun entscheidend geändert. So ist die EMRK zum einen 
gemäß Art. 52 Abs. 3 GRCh bei der Auslegung der in den Rang von Primär-
recht gehobenen Europäischen Grundrechtecharta zu beachten. Zum anderen 

                                                 
26 Vgl. nur Winkler, Die Rechtsnatur der Geldbuße, S. 50 ff.; Böse, Strafen und Sank-

tionen, S. 139 ff.; Dannecker/Biermann, in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, 
Bd. 1, VO (EG) 1/2003, Art. 23 Rn. 293 ff.; Bahnmüller, Strafrechtliche Unternehmens-
verantwortlichkeit, S. 118 ff.; Schubert, Legal privilege und Neme tenetur, S. 45 ff. 

27 So vor allem Schwarze, EuR 2009, 171; ders., Zukunftsaussichten für das Europäi-
sche Öffentliche Recht, S. 121; ders./Bechtold/Bosch, Rechtsstaatliche Defizite im Kar-
tellrecht der EG, S. 23; Soltész/Steinle/Bielesz, EuZW 2003, 202; Sla-
ter/Thomas/Waelbroeck, GCLC Working Paper 04/08, S. 4 ff.; ausführlich zu dieser 
Argumentation auch König, Das europäische Verwaltungssanktionsrecht, S. 83 ff. 

28 Vgl. Scordamaglia, CompLRev Dec. 2010, 5 (13 f.). 
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ist der Beitritt der Union zur EMRK im neuen EU-Vertrag nun ausdrücklich 
vorgesehen, was letztlich eine externe Grundrechtskontrolle durch den Euro-
päischen Gerichtshof für Menschenrechte ermöglichen wird. Die Konsequen-
zen dieser neuen Rechtslage werden im Folgenden ebenfalls näher erörtert.    

I. Die Qualifizierung des Kartellverfahrens im Unionsrecht 
I. Die Qualifizierung des Kartellverfahrens im Unionsrecht 

1. Die Vorschrift des Art. 23 Abs. 5 VO Nr. 1/2003 

Die Einordnung kartellrechtlicher Geldbußen scheint im Unionsrecht eindeu-
tig geregelt zu sein. Art. 23 Abs. 5 VO Nr. 1/2003 legt ausdrücklich fest, dass 
die von der Kommission nach Art. 23 Abs. 1 und 2 VO Nr. 1/2003 erlassenen 
Beschlüsse über die Festsetzung von Geldbußen „keinen strafrechtlichen Cha-
rakter“ haben. Die Norm entspricht damit weitgehend der Vorgängervor-
schrift des Art. 15 Abs. 4 VO Nr. 17/6229, welche bestimmte, dass die betref-
fenden Entscheidungen „nicht strafrechtlicher Art“ seien. 

Nach allgemeiner Ansicht ist diese Regelung jedoch primär kompetenz-
rechtlichen Erwägungen geschuldet, da die Mitgliedstaaten der damaligen 
Europäischen Gemeinschaft keine strafrechtlichen Kompetenzen übertragen 
hatten und deshalb klarstellen wollten, dass die Geldbußen nicht dem Krimi-
nalstrafrecht zuzuordnen seien.30 Dies bedeutet jedoch nicht, dass das derzei-
tige Geldbußenregime nicht dennoch materiell ein – kompetenzwidriges – 
strafrechtliches Verfahren darstellen könnte.31  

Zudem wurde richtigerweise darauf hingewiesen, dass bereits die Ausle-
gung der Vorschrift zu keinem eindeutigen Ergebnis führe. So könnte nur der 
kriminalstrafrechtliche Charakter ausgeschlossen sein, die Geldbußen könnten 
aber den deutschen Ordnungswidrigkeiten ähnliche Sanktionen darstellen. 
Ebenso erscheine angesichts des Wortlauts, der nur von „Entscheidungen“ 
über die Festsetzung eines Bußgeldes spricht, eine Auslegung im Sinn einer 

                                                 
29 Verordnung Nr. 17: Erste Durchführungsverordnung zu den Artikeln 85 und 86 des 

Vertrages, ABl. 1962 Nr. 13/204. 
30 Dannecker/Biermann, in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, Bd. 1, VO 

(EG) 1/2003, Art. 23 Rn. 290; Feddersen, in: Grabitz/Hilf, Das Recht der EU, Bd. II, VO 
Nr. 1/2003, Art. 23 Rn. 18; Nowak, in: Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartell-
recht, VO 1/2003/EG, Art. 23 Rn. 50; Schwarze/Weitbrecht, Grundzüge des europäischen 
Kartellverfahrensrechts, § 7 Rn. 16; Kerse/Khan, EC Antitrust Procedure, Rn. 7-008. 

31 Vgl. ebenso Schubert, Legal privilege und Nemo tenetur, S. 72; in diese Richtung 
auch Schwarze/Weitbrecht, Grundzüge des europäischen Kartellverfahrensrechts, § 7 
Rn. 18; Schwarze, EuR 2009, 171 (181). 
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bloß deklaratorischen Aussage über den Bußgeldbeschluss selbst möglich, 
während die Rechtsnatur der Geldbuße ungeregelt bliebe.32  

Insbesondere darf jedoch nicht vergessen werden, dass nach der Recht-
sprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union für die Beurteilung eines 
Rechtsaktes nicht die Form oder Bezeichnung, sondern dessen Rechtsnatur 
maßgeblich ist.33 Die Vorschrift des Art. 23 Abs. 5 VO Nr. 1/2003 kann daher 
zwar ein Hinweis, für die Einordnung aber letztlich nicht ausschlaggebend 
sein. 

2. Die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union 

a) Qualifizierung als Verwaltungsverfahren 

Der Gerichtshof der Europäischen Union war in der Vergangenheit wiederholt 
mit dem Einwand befasst, dass kartellrechtliche Geldbußen jedenfalls straf-
rechtsähnlichen Charakter hätten und daher die Bestimmungen der Art. 6 und 
7 EMRK einzuhalten seien. Sogar mehrere Generalanwälte qualifizierten die 
Geldbußen in ihren Schlussanträgen als strafrechtliche Sanktionen.34 

Demgegenüber hat der EuGH schon früh festgestellt, dass das Verfahren 
vor der Kommission ein Verwaltungsverfahren sei, „auch wenn es zur Ver-
hängung von Geldbußen führen kann“35. Diese Rechtsprechung wird bis heute 
beibehalten. Das EuG trat entsprechenden Einwänden regelmäßig unter Ver-
weis auf Art. 23 Abs. 5 VO Nr. 1/2003 (bzw. Art. 15 Abs. 4 VO Nr. 17/62) 
entgegen.36 Teilweise wurde das europäische Kartellverfahren in der jüngeren 

                                                 
32 Winkler, Die Rechtsnatur der Geldbuße, S. 54 (noch zu Art. 15 Abs. 4 VO 

Nr. 17/62); Schubert, Legal privilege und Nemo tenetur, S. 66; Schwarze, EuZW 2003, 
261 (267). 

33 So wurde in Zusammenhang mit der Individualnichtigkeitsklage nach Art. 230 
Abs. 4 EGV mehrfach darauf hingewiesen, „dass die Wahl der Form die Rechtsnatur 
einer Maßnahme nicht ändern kann“, siehe EuGH, Rs. 307/81, Alusuisse/Rat und Kom-
mission, Slg. 1982, 3463, Rn. 7; in der Folge etwa Rs. 26/86, Deutz und Geldermann/Rat, 
Slg. 1987, 941, Rn. 6; EuG, Rs. T-298/94, Roquette Frères/Rat, Slg. 1996, II-1531, 
Rn. 35; vgl. Soltész/Steinle/Bielesz, EuZW 2003, 202 (205); Schwarze, EuR 2009, 171 
(181). 

34 Siehe v.a. GA Vesterdorf, Schlussanträge zu EuG, Rs. T-1/89, Rhône-
Poulenc/Kommission, Slg. 1991, II-867 (885): „strafrechtliche[r] Charakter“; GA Léger, 
Schlussanträge zu EuGH, Rs. C-185/95 P, Baustahlgewebe/Kommission, Slg. 1998, I-
8417, Rn. 31: „strafrechtliche[r] Bereich“; GA Colomer, Schlussanträge zu verb. Rs.  C-
205/00 P, Irish Cement/Kommission, Slg. 2004, I-123, Rn. 32: „strafrechtliche[r] Cha-
rakter“. 

35 EuGH, Rs. 45/69, Boehringer Mannheim/Kommission, Slg. 1970, 769, Rn. 23.  
36 Vgl. etwa EuG, Rs. T-83/91, Tetra Pak/Kommission, Slg. 1994, II-755, Rn. 235; 

Rs. T-30/05, Prym und Prym Consumer/Kommission, Slg. 2007, II-107, Rn. 153; verb. 
Rs. T-109/02 u.a., Bolloré/Kommission, Slg. 2007, II-947, Rn. 86. 
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Rechtsprechung sogar ausdrücklich als „reines Verwaltungsverfahren“37 be-
zeichnet. In der Rechtssache Volkswagen wies der EuGH zudem darauf hin, 
dass bei einer strafrechtlichen Einordnung der Geldbußen „die Effektivität des 
Wettbewerbsrechts ernsthaft gefährdet [wäre].“38 

Darüber hinaus lehnte es das EuG regelmäßig ab, die Rechtmäßigkeit des 
europäischen Kartellverfahrens direkt am Maßstab der EMRK zu beurteilen, 
da diese nicht Bestandteil des Unionsrechts sei.39 Dies war grundsätzlich kon-
sequent, da der EMRK bislang nur Bedeutung als „Rechtserkenntnisquelle“40 
zukam und ermöglichte es darüber hinaus, die Frage der Anwendbarkeit straf-
verfahrensrechtlicher Garantien der EMRK auf das EU-Kartellverfahren of-
fenzulassen. 

Eine Ausnahme hierzu scheint das Urteil des EuGH in der Rechtssache 
Orkem darzustellen, in welchem er zu Art. 6 EMRK ausführte, es sei „einzu-
räumen, daß sich ein Unternehmen, gegen das eine Untersuchung auf dem 
Gebiet des Wettbewerbsrechts durchgeführt wird, auf diese Vorschrift be-
rufen kann.“41 Allerdings relativierte das EuG diese Aussage später in seinem 
Urteil Mayr-Melnhof und stellte klar, dass der EuGH in Orkem nicht ent-
schieden habe, dass Art. 6 EMRK „im Verwaltungsverfahren vor der Kom-
mission Anwendung findet, sondern […] dies für den dortigen Fall lediglich 
in Erwägung gezogen [habe].“42 

Gleichwohl scheint sich hier in letzter Zeit ein Wandel zu vollziehen. So 
hat das EuG zunächst in einigen jüngeren Urteilen die Anwendbarkeit der 
strafverfahrensrechtlichen Garantien der EMRK auf das Kartellverfahren aus-
drücklich offen gelassen.43 In dem 2011 erlassenen Urteil Schindler wurde 
dann sogar – wenn auch nach Bekräftigung des fehlenden strafrechtlichen 
Charakters der Geldbußenentscheidungen – mehr oder weniger direkt die 

                                                 
37 EuGH, verb. Rs. C-204/00 P u.a., Aalborg Portland/Kommission, Slg. 2004, I-123, 

Rn. 200; EuG, Rs. T-99/04, AC-Treuhand/Kommission, Slg. 2008, II-1501, Rn. 113. 
38 EuGH, Rs. C-338/00 P, Volkswagen/Kommission, Slg. 2003, I-9189, Rn. 97. 
39 EuG, Rs. T-347/94, Mayr-Melnhof/Kommission, Slg. 1998, II-1751, Rn. 311; 

Rs. T-112/98, Mannesmannröhren-Werke/Kommission, Slg. 2001, II-729, Rn. 59; Rs. T-
43/02, Jungbunzlauer/Kommission, Slg. 2006, II-3435, Rn. 78; Rs. T-99/04, AC-
Treuhand/ Kommission, Slg. 2008, II-1501, Rn. 45. 

40 Kingreen, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 6 EUV Rn. 7; Schorkopf, in: Gra-
bitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der EU, Bd. I, Art. 6 EUV Rn. 51; Streinz, in: Streinz, 
EUV/AEUV, Art. 6 EUV Rn. 25; ders., Europarecht, Rn. 740; Stumpf, in: Schwarze, EU-
Kommentar, Art. 6 EUV Rn. 12; dazu noch genauer unter b. 

41 EuGH, Rs. 374/84, Orkem/Kommission, Slg. 1989, 3283, Rn. 30. 
42 EuG, Rs. T-347/94, Mayr-Melnhof/Kommission, Slg. 1998, II-1751, Rn. 310. 
43 Siehe z.B. EuG, T-67/01, JCB Service/Kommission, Slg. 2004, II-49, Rn. 36 (Art. 6 

Abs. 1 EMRK); Rs. T-43/02, Jungbunzlauer/Kommission, Slg. 2006, II-3435, Rn. 79 
(Art. 7 Abs. 1 EMRK); Rs. T-279/02, Degussa/Kommission, Slg. 2006, II-897, Rn. 71 
(Art. 7 Abs. 1 EMRK). 
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Vereinbarkeit des Kommissionsverfahrens mit dem in Art. 6 EMRK veran-
kerten Fairnessgebot geprüft.44 Diese Entwicklung ist in Zusammenhang mit 
dem bevorstehenden Beitritt der Union zur EMRK zu sehen, durch welchen 
eine externe Kontrolle durch den Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte (EGMR) ermöglicht wird. Das EuG bemüht sich offenbar zunehmend, 
eine nähere Prüfung am Maßstab der Konventionsrechte durchzuführen, um 
künftige Konflikte mit dem EGMR zu vermeiden. 

b) Geltung allgemeiner Rechtsgrundsätze  

Es entspricht ständiger Rechtsprechung, dass die Kommission im Kartellver-
fahren die allgemeinen Rechtsgrundsätze des Unionsrechts zu beachten hat, 
die sich aus den gemeinsamen Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten 
sowie den völkerrechtlichen Verträgen der Mitgliedstaaten über den Schutz 
der Menschenrechte, insbesondere der Europäischen Menschenrechtskonven-
tion, ergeben.45 In Bezug auf die Sanktionsbefugnis der Kommission im Kar-
tellverfahren wurde zudem die Geltung an sich spezifisch strafverfahrens-
rechtlicher Garantien im europäischen Kartellverfahren anerkannt:46 So stel-
len sowohl die sich aus Art. 6 Abs. 2 EMRK ergebende Unschuldsvermu-
tung47 als auch das in Art. 7 EMRK gewährleistete Verbot der Rückwirkung 
von Strafvorschriften48 sowie der in Art. 4 Abs. 1 des Protokolls Nr. 7 zur 

                                                 
44 EuG, Rs. T-138/07, Schindler/Kommission, EWS 2011, 382, Rn. 49 ff.; ausführlich 

dazu im 2. Kapitel I. 3. b. 
45 Siehe z.B. EuGH, verb. Rs. 46/87 und 227/88, Hoechst/Kommission, Slg. 1989, 

2859, Rn. 13 ff.; EuG, Rs. T-347/94, Mayr-Melnhof/Kommission, Slg. 1998, II-1751, 
Rn. 312; Rs. T-23/99, LR AF 1998/Kommission, Slg. 2002, II-1705, Rn. 220; Rs. T-
224/00, Archer Daniels Midland und Archer Daniels Midland Ingredients/Kommission, 
Slg. 2003, II-2597, Rn. 39 f.; Rs. T-43/02, Jungbunzlauer/Kommission, Slg. 2006, II-
3435, Rn. 78; EuGH, verb. Rs. C-204/00 P u.a., Aalborg Portland/Kommission, Slg. 
2004, I-123, Rn. 64. 

46 Vgl. Dannecker/Biermann, in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, Bd 1, VO 
(EG) 1/2003, Art. 23 Rn. 37 ff.; Feddersen, in: Grabitz/Hilf, Das Recht der EU, Bd. II, 
VO 1/2003, Art. 23 Rn. 20 ff.; Nowak, in: Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartell-
recht, VO 1/2003/EG, Art. 23 Rn. 5; Sura, in: Langen/Bunte, Kartellrecht, Bd. 2, VO 
Nr. 1/2003, Art. 23 Rn. 6 ausführlich König, Das Europäische Verwaltungssanktions-
recht, S. 119 ff.; Pascu, Strafrechtliche Fundamentalprinzipien im Gemeinschaftsrecht, 
S. 57 ff. 

47 EuGH, Rs. C-199/92 P, Hüls/Kommission, Slg. 1999, I-4287, Rn. 149 f.; Rs. C-
235/92, Montecatini/Kommission, Slg. 1999, I-4539, Rn. 175 f.; EuG, verb. Rs. T-44/02 
OP u.a., Dresdner Bank u.a./Kommission, Slg. 2006, II-3567, Rn. 61; dazu genauer unten 
3. Kapitel I 2. a) cc). 

48 EuG, Rs. T-23/99, LR AF 1998/Kommission, Slg. 2002, II-1705, Rn. 219 f.; Rs. T-
220/00, Cheil Jedang/Kommission, Slg. 2003, II-2473, Rn. 43 f.; Rs. T-59/02, Archer 
Daniels Midland/Kommission, Slg. 2006, II-3627, Rn. 41. 


